
Ermittlunosverfahren

Pflichtverteidiger: Entpflichtung nach
Haftentlassung

5 140 Abs. 3 Satz I SIPO ordnet nicht die uneinge-
schränkte Aufhebung der Pflichtverteidigerbestel-
lung bei Vorliegen der formellen Voraussetzungen
an. Vielmehr wird für das mit der Frage befasste Ge-

richt ein Ermessensspielraum eröffnet. Das Cericht
ist gehalten, dieses Ermessen fehlerfrei zu gebrau-
chen.
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Anm. d. Redaktion: Entscheidung€n in dieser Rubrik sind -je nach Wichtigkeit - auch für die Besprechung im Rechtsprechungsrepon in
einem der Folgehefte vorgesehen.
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